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 Veröffentlicht am 02.06.1989

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §57;

Rechtssatz

Ein Bescheid, mit dem der Antrag des Bf auf Eintragung eines steuerfreien Betrages für Mehrkosten aus getrennter

Haushaltsführung und Kosten von Familienheimfahrten mit der Begründung abgewiesen wird, der Bf habe seit 1981

keine Maßnahmen zur Verlegung des Familienwohnsitzes an den Ort der Beschäftigung unternommen, enthält keinen

Spruch, der die Frage der Zuständigkeit des Finanzamtes (§ 57 BAO) berührt.
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